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Zweite Ordnung 
 

zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung 
 

für den Studiengang Technik-Kommunikation  
 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
 
 

vom 18.03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 Satz 1, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW 2006 S. 474), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Oktober 2009 (GV. NRW 2009 S. 516) hat die Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule Aachen folgende Ordnung erlassen: 
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Artikel 1 

 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Technik-Kommunikation der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule Aachen vom 13. August 2008 (Amtliche Bekannt-
machungen der RWTH Aachen, Nr. 2008/084, S. 969), zuletzt geändert durch Ordnung vom  
14. Juli 2009 (Amtliche Bekanntmachungen der RWTH Nr. 2009/065, S.1) wird wie folgt geändert: 
 
 
 
1. § 4 Absatz 5 entfällt; § 4 Absatz 6 wird zu § 4 Abs. 5.  
 
2. § 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung 
 
(1) Die Lehrveranstaltungen des Bachelor-Studiengangs Technik-Kommunikation stehen den für 

diesen Studiengang eingeschriebenen oder als Zweithörerin bzw. Zweithörer zugelassenen 
Studierenden sowie grundsätzlich Studierenden anderer Studiengänge und Gasthörerinnen 
und Gasthörern der RWTH zur Teilnahme offen. Für jede Lehrveranstaltung ist eine An-
meldung über ein modulares Anmeldeverfahren erforderlich. Anmeldefrist und Anmeldever-
fahren werden im CAMPUS-Informationssystem rechtzeitig bekannt gegeben. Eine 
Orientierungsabmeldung von einer Lehrveranstaltung, die über ein Semester läuft, ist bis 
zum letzten Freitag im Mai bzw. November möglich (Orientierungsphase). Abweichend 
davon ist im Fach Grundlagen der Informatik bei Seminaren, Proseminaren und Praktika 
eine Orientierungsabmeldung bis drei Wochen nach der Themenvergabe bzw. Vor-
besprechung möglich. Im Falle einer Orientierungsabmeldung bei semesterfixierten Pflicht-
veranstaltungen erfolgt eine Wiederanmeldung zur nächsten turnusmäßigen Lehrver-
anstaltung und es ist keine erneute Abmeldung von der Veranstaltung möglich. Abweichend 
davon ist bei Blockveranstaltungen eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Ver-
anstaltungstag möglich. 

 
3. Als neue § 7 Absätze 2 bis 3 werden eingefügt: 
 
(2) Für den Besuch von Lehrveranstaltungen ist eine modulare Anmeldung erforderlich. Mit der 

Anmeldung zur Lehrveranstaltung in Pflichtmodulen und Wahlpflichtmodulen ist eine auto-
matisierte Folgeanmeldung zu der dazugehörigen Prüfung möglich. Diese Folgeanmeldung 
erfolgt automatisch zum 1.12. für das Wintersemester bzw. 1.6. für das Sommersemester 
des jeweiligen Jahres. § 6 Abs. 1 bleibt hiervon unberührt. Bei Seminaren, Proseminaren 
und Praktika im Fach Grundlagen der Informatik erfolgt die Anmeldung zur Prüfung auto-
matisch nach Verstreichen der dreiwöchigen Frist der Orientierungsabmeldung.  

 
(3) Die Studierenden sollen die Lehrveranstaltungen zu dem im Studienplan vorgesehenen Zeit-

punkt besuchen. Die genauen An- und Abmeldeverfahren werden im CAMPUS-
Informationssystem bekannt gegeben. Die Meldung zu einer Prüfung ist zugleich eine be-
dingte Meldung zu den Wiederholungsprüfungen. 

 
4. Die alten § 7 Abs. 2 bis 6 erhalten die Bezifferung § 7 Abs. 4 bis 8. 
 
5. § 11 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich bis eine Woche vor dem jeweiligen Prüfungs-

termin nach vorheriger Beratung bei der Fachstudienberatung einmal je Prüfung von Prü-
fungen abmelden. Hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen im Rahmen von 
Seminaren, Proseminaren und Praktika im Fach Grundlagen der Informatik. Unberührt davon 
bleibt die Möglichkeit einer Orientierungsabmeldung gemäß § 6 Abs. 1. Die Abmeldung von 
einer Prüfung ist zugleich eine Meldung zu der Prüfung zum nächsten Prüfungstermin.  
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(2) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin bzw. der 

Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie bzw. er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, 
wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht 
wird. In diesem Fall besteht kein Anrecht auf eine mündliche Ergänzungsprüfung. Absatz 1 
letzter Satz findet Anwendung.  

 
(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Fakul-

tätsprüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes er-
forderlich. Die bzw. der Vorsitzende des Fakultätsprüfungsausschusses kann im Einzelfall 
die Vorlage eines Attestes einer Vertrauensärztin bzw. eines Vertrauensarztes, die bzw. der 
vom Fakultätsprüfungsausschuss benannt wurde, verlangen. Erkennt der Fakultätsprüfungs-
ausschuss die Gründe nicht an, gilt die Prüfung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
Dies wird der Kandidatin bzw. dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind anzurechnen. Absatz 1 letzter Satz findet Anwendung.  

 
(4) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung 

durch Täuschung, z. B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die tatsächliche 
Feststellung wird bei mündlichen Prüfungen von der jeweiligen Prüferin bzw. von dem 
jeweiligen Prüfer getroffen. Wird bei schriftlichen Prüfungen ein Täuschungsversuch fest-
gestellt, ist die Prüfung abzubrechen und die Arbeit einzuziehen. Der Bearbeitungsstand, das 
Datum und die Uhrzeit der Feststellung des Täuschungsversuchs sind mit Unterschrift der 
Aufsichtführenden zu dokumentieren. Legt eine Kandidatin bzw. ein Kandidat als Hausarbeit 
ein Plagiat vor, gilt das gesamte betreffende Modul als nicht bestanden. Dies bedeutet, dass 
alle bis dahin für dieses Modul erbrachten Leistungen aberkannt werden und wiederholt 
werden müssen. Wer als Bachelorarbeit ein Plagiat vorlegt, kann vom Studium aus-
geschlossen werden. Die Bewertung erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Von der 
Kandidatin bzw. dem Kandidaten kann eine Versicherung an Eides statt verlangt werden, 
dass die Prüfungsleistung von ihr bzw. ihm selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe 
erbracht worden ist und alle Zitate als solche gekennzeichnet sind. 

 
(5) Eine Kandidatin bzw. ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 

stört, kann von der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer bzw. von der bzw. dem 
Aufsichtführenden in der Regel nach einer Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu 
machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Fakultätsprüfungsausschuss die Kandidatin 
bzw. den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
(6) Belastende Entscheidungen sind der Kandidatin bzw. dem Kandidaten unverzüglich schrift-

lich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
6. § 15 Absatz 4 erhält folgende Fassung 
 
(4) Die endgültige Form der Prüfungen im Fall von alternativen Möglichkeiten und die zu-

gelassenen Hilfsmittel werden in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltung, spätestens bis 
vier Wochen vor dem Prüfungstermin bekannt gegeben. Ebenso ist mitzuteilen, wie die 
Einzelbewertungen der Prüfungen in die Gesamtbewertung der Prüfung zu der Lehrver-
anstaltung einfließen. Der Prüfungstermin und der Name der bzw. des Prüfenden müssen 
spätestens bis Mitte Mai bzw. Mitte November im CAMPUS-Informationssystem bekannt ge-
geben werden. Für mündliche Prüfungen kann auch ein Termin individuell vereinbart 
werden, der Name des Prüfers muss jedoch feststehen. 
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7. § 24 erhält folgende Fassung 
 
(1) Bei „nicht ausreichenden“ Leistungen können die Prüfungen zweimal, die Bachelor-Arbeit 

kann einmal wiederholt werden. Dabei ist ein neues Thema für die Bachelor-Arbeit zu 
stellen. Die Rückgabe des Themas der Bachelor-Arbeit ist jedoch nur zulässig, wenn die 
Kandidatin bzw. der Kandidat bei der Anfertigung der ersten Bachelor-Arbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Falls die erste Wiederholungsprüfung ebenfalls 
nicht bestanden worden ist, wird den Studierenden empfohlen, die Studienberatung aufzu-
suchen. Diese Empfehlung wird den Studierenden zusammen mit dem Ergebnis der ersten 
Wiederholungsprüfung mitgeteilt. 

 
(2) Erreicht eine Kandidatin bzw. eine Kandidat in der zweiten Wiederholung einer Klausur die 

Note „nicht ausreichend“ (5,0) und wurde diese Note nicht auf Grund eines Täuschungs-
versuchs, eines Versäumnisses oder eines Rücktritts ohne triftige Gründe gemäß § 11 Abs. 
2 festgesetzt, so ist ihr bzw. ihm vor einer Festsetzung der Note „nicht ausreichend“ die 
Möglichkeit zu bieten, sich einer mündlichen Ergänzungsprüfung zu unterziehen. Für die Ab-
nahme der mündlichen Ergänzungsprüfung gilt § 15 entsprechend. Aufgrund der mündlichen 
Ergänzungsprüfung wird die Note „ausreichend“ (4,0) bzw. die Note „nicht ausreichend“ (5,0) 
festgesetzt. 

 
(3) Den Studierenden stehen, falls eine Hausarbeit den Anforderungen nicht genügt, für die Be-

arbeitung eines neuen Themas innerhalb der besuchten Lehrveranstaltung sechs Wochen 
zur Verfügung. Die Bewertung dieses zweiten Versuchs durch die Prüfenden wird innerhalb 
der darauffolgenden zwei Wochen vorgenommen. Im Fall eines notwendigen dritten Ver-
suchs erfolgt eine analoge Regelung. 

 
(4) Die zu wiederholende Bachelor-Arbeit muss spätestens drei Semester nach dem Fehlver-

such der ersten Arbeit angemeldet werden. Für die Frist gilt § 8 Abs. 3 Studienbeitrags- und 
Hochschulabgabengesetz entsprechend. Wer diese Frist überschreitet, verliert ihren bzw. 
seinen Prüfungsanspruch, es sei denn, dass sie bzw. er das Versäumnis nicht zu vertreten 
hat. 

 
(5) Schriftliche und mündliche Prüfungen, mit denen ein Studiengang laut Studienverlaufsplan 

abgeschlossen wird, und Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen 
keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen bzw. 
Prüfern zu bewerten.  

 
(6) Wiederholungsprüfungen können von den Prüfenden in schriftlicher oder mündlicher Form 

abgenommen werden. Die Studierenden werden spätestens zwei Wochen vor der Wieder-
holungsprüfung per Aushang darüber informiert, in welcher Form die Wiederholungsprüfung 
durchgeführt wird. 

 
(7) Setzt sich eine Prüfung aus mehreren Prüfungsteilen zusammen, muss im Falle des 

Nichtbestehens eines Prüfungsteils lediglich der nicht bestandene Prüfungsteil wiederholt 
werden. 

 
(8) Ein Modul ist endgültig nicht bestanden, wenn noch zum Bestehen erforderliche Prüfungen 

nicht mehr wiederholt werden können. 
 
(9) Die Bachelor-Prüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn zum Bestehen eines Moduls not-

wendige Leistungen nicht mehr wiederholt werden können oder wenn die zweite Bachelor-
Arbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als „nicht ausreichend“ bewertet gilt. Ab-
satz 1 Satz 3 bleibt davon unbenommen. 
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8. Als neuer § 26 wird eingefügt 
 
§ 26  
Zusätzliche Module 
 
(1) Die Kandidatin bzw. der Kandidat kann sich in weiteren, frei wählbaren Modulen Prüfungs-

leistungen unterziehen (zusätzliche Module).  
 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Modulen wird auf Antrag der Kandidatin bzw. des 

Kandidaten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht 
mit einbezogen.  

 
(3) Für die technischen Fächer gilt: Module, die in einem Master-Studiengang wählbar sind und 

von Studierenden schon für diesen abgelegt werden wollen, können frühestens nach dem 
Erwerb von 120 CP (davon mindestens 60 CP im technischen Fach) als zusätzliche Module 
belegt werden; eine Aufnahme im Zeugnis des Bachelor-Studiengangs ist nicht möglich. 

 
9. Die alten §§ 26 bis 32 werden zu den §§ 27-33. 

 
 
 

Artikel 2 
 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der RWTH in Kraft und findet auf alle Studierenden des Bachelorstudiengangs 
Technik-Kommunikation Anwendung. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Philosophischen Fakultät vom 
02.02.2011, der Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften vom 02.02.2011, der 
Fakultät für Maschinenwesen vom 08.02.2011, der Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik 
vom 19.01.2011 und des Vorsitzenden des Fakultätsrates der Fakultät für Elektrotechnik und 
Informationstechnik vom 14.03.2011. 
 
 
 
 
 
   Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 

 
Aachen, den 18.03.2011  

 
 

gez. Schmachtenberg 
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 
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